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Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf einer Anderung des Gesetzes liber Raumentwicklung und Bau-
wesen (Baugesetz, BauG) fir die 1. Beratung zur Beschlussfassung und erstatten Ihnen dazu fol-
genden Bericht.

Zusammenfassung

Per 1. Januar und 1. Juni 2011 sind neue Gewasserschutzbestimmungen in Kraft getreten.1 Der
Bund verpflichtet darin die Kantone, entlang der oberirdischen® Gewasser einen Gewasserraum aus-
zuscheiden. Der Gewasserraum besteht aus dem Raum fir eine naturliche Gerinnesohle und die
beiden Uferstreifen. Die Umsetzung des Bundesrechts muss bis Ende 2018 erfolgen.® Solange dies
nicht erfolgt ist, gelten Ubergangsbestimmungen, um die Gewasserkorridore zu sichern. Diese Uber-
gangsbestimmungen des Bundes setzen ohne Berilcksichtigung der konkreten Verhaltnisse die
Freihaltung sehr breiter Uferstreifen fest und schréanken das Bauen* folglich stark ein.’ Die vorliegen-
de Revision ist entsprechend prioritar. Die vorgesehene kantonalrechtliche Umsetzung befreit von
der Anwendung der strengen Ubergangsbestimmungen des Bundesrechts. Sie schafft Rechtsklarheit
und verhindert unnoétiges Prozessieren. Gegeniiber der geltenden Regelung werden die Gewasser-
raume nur soweit vergrossert, als es das Bundesrecht verlangt.

Gemass vorliegendem Entwurf soll der Gewasserraum wie folgt zweistufig festgelegt werden:

(1) Der Kanton macht Vorgaben

a) Fir typische Fallgruppen legt das Gesetz tiber Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz,
BauG) die Breite der Uferstreifen fest.

b) Fur die Gbrigen Falle bezeichnet der Regierungsrat in einer behérdenverbindlichen Gewas-
serraumkarte die Gewasserraume.

(2) Die Gemeinde setzt diese Vorgaben um

a) Die Gemeinde scheidet die Gewasserraume in ihrer Nutzungsplanung eigentumsverbindlich
aus. Dabei kann sie im Rahmen des Bundesrechts von den Vorgaben des Kantons abwei-
chen.

b) Solange diese Umsetzung nicht erfolgt ist, prift der Gemeinderat bei der Beurteilung eines
Baugesuchs die Einhaltung des Gewasserraums direkt anhand der Gewasserraumkarte. In
"dicht Gberbautem Gebiet" kann der Gemeinderat mit Zustimmung des Kantons Ausnahme-
bewilligungen erteilen.

Im Mai 2013 hat unter anderem der Kanton Aargau den Bund in einer vom Grossen Rat tiberwiese-
nen Standesinitiative ersucht, "beim Gewasserschutzgesetz Anderungen vorzunehmen, welche eine
massvolle Umsetzung des Gesetzes ermoglichen.” In der Zwischenzeit hat die Bundesverwaltung in
enger Zusammenarbeit mit den Kantonen diverse Umsetzungshilfen (Merkblatter und Synthesebe-
richt) erarbeitet, welche die verlangte Ausscheidung der Gewasserraume erleichtern. Kernpunkte der
Umsetzungshilfen sollen in die Gewasserschutzverordnung aufgenommen werden. Die beratende
Kommission des Standerats hat nun ohne Gegenstimmen entschieden, den Standesinitiativen keine

' Art. 36a Bundesgesetz Giber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) und 41a ff. Ge-
wasserschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201)

2 Eingedolte Gewasser gelten ebenfalls als "oberirdische Gewasser" gemass Art. 36a Abs. 1 GSchG (Entscheid des Verwaltungsgerichts das
Kantons Ziirich AN.2012.00001 vom 26. Juni 2012, Erw. 4.1).

% Absatz 1 der Ubergangsbestimmung zur GSchV-Anderung 4. Mai 2011

* Die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungseinschrankungen (gemass Art. 41c Abs. 3 GSchV) sind erst anwendbar, wenn die Kantone (Gemein-
den) den Gewasserraum (eigentumsverbindlich) festgelegt haben (vgl. Bundesamt fir Umwelt [BAFU], [07.492] Parlamentarische Initiative
Schutz und Nutzung der Gewasser, Erlauternder Bericht, Seite 30 [kurz: Erlauternder Bericht BAFU]).

5 Beispiel: Die Ubergangsbestimmungen des Bundesrechts legen fiir einen 2 m breiten Bach beidseits Ufersteifen von je 10 m fest; geméss
vorliegendem Entwurf geniigen im Regelfall 6 m (Absatz 2 der Ubergangsbestimmung zur GSchV).
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Folge zu geben, um den damals erzielten Kompromiss, der zum Ruckzug der Volksinitiative "Leben-
diges Wasser" gefiihrt hat, nicht zu gefahrden.®

Die vorliegende Revision wird gleichzeitig auch zum Anlass genommen, die Vorschrift betreffend den
Waldabstand zu prazisieren und einzelne baugesetzliche Bestimmungen zu klaren. Es handelt sich
dabei um Revisionspunkte, die schon friilher — 2013 —in die Anhérung gingen und damals zu keinen
Diskussionen Anlass gaben.7 Diese Revisionspunkte werden der Klarheit halber in einem eigenen
Abschnitt (Kapitel II) behandelt.

Kapitel |
Gewasserraum

1. Ausgangslage

Das Bundesrecht verpflichtet die Kantone, Gewasserraume auszuscheiden. Die massgebliche Be-
stimmung lautet (Art. 36a Bundesgesetz liber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz,
GSchG):

Art. 36a Gewasserraume

1 Die Kantone legen nach Anhorung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdi-
schen Gewasser fest, der erforderlich ist fir die Gewahrleistung folgender Funktionen (Ge-
wasserraum):

a. die natlrlichen Funktionen der Gewésser;

b. den Schutz vor Hochwasser;

c. die Gewassernutzung.

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

3 Die Kantone sorgen dafiir, dass der Gewasserraum bei der Richt- und Nutzungsplanung be-
rucksichtigt sowie extensiv gestaltet und bewirtschaftet wird. Der Gewasserraum gilt nicht als
Fruchtfolgeflache. Fir einen Verlust an Fruchtfolgeflachen ist nach den Vorgaben der Sach-

planung des Bundes nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 Ersatz zu
leisten.

Ziel der Festlegung eines Gewasserraums ist es, die natirlichen Funktionen der Gewasser zu erhal-
ten, den Hochwasserschutz zu gewahrleisten und die Gewassernutzung zu ermdéglichen. Gewasser-
raume durfen nur extensiv gestaltet und bewirtschaftet werden.® Mit der Ausscheidung als Gewas-
serraum geht indessen die Qualitat von Béden als Fruchtfolgeflachen (FFF) nicht verloren. Im Kri-
senfall kdnnen die Boden weiterhin fir die intensive Nahrungsproduktion genutzt werden, wie der
Bund in seinen Richtlinien ausfiihrt (siehe Seite 20).

Gemass Bundesrecht sind im Gewasserraum nur standortgebundene, im 6ffentlichen Interesse lie-
gende Anlagen zugelassen. Bestehende Bauten und Anlagen sind in ihrem Bestand grundsatzlich
geschi]tzt.9 Besitzstandgeschitzt sind namentlich auch bestehende Dauerkulturen, die hohe Investi-
tionen erfordern und nur langfristig amortisiert werden kénnen, wie Rebberge, Obstanlagen und

6 Medienmitteilung der stédnderatlichen Kommission UREK-S vom 20. Januar 2015, im Internet unter:
http://www.parlament.ch/d/mm/2015/Seiten/mm-urek-s-2015-01-20.aspx

" Die Anhoérung dauerte vom 11. Januar 2013 bis 31. Marz 2013. Im Hauptpunkt ging es um einen neuen § 10a, der vorsah, dass direkt der
Kanton die Baubewilligung erteilt, wenn ein Vorhaben von kantonalem Interesse ist und ein kantonaler Nutzungsplan den Standort festlegt. Da
dieser Anderung die Akzeptanz fehlte, verzichtete der Regierungsrat auf die Weiterverfolgung dieser Revisionsabsicht (RRB Nr. 2013-000490
vom 1. Mai 2013).

® Art. 36a Abs. 3 GSchG

® Art. 41c Abs. 2 GSchV; § 128 BauG
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Baumschulen.'® Dieser Besitzstandschutz wird innerhalb Bauzonen durch kantonales Recht'' und
ausserhalb Bauzonen durch Bundesrecht geregel’[.12 Weitere Normierungen zum Besitzstandschutz
sind nicht n<'5tig.13

Das Bundesrecht legt weiter fest, dass, wenn der Hochwasserschutz gewahrleistet ist, die Behdrde
"in dicht Gberbautem Gebiet" mit einem Nutzungsplan den Gewasserraum den baulichen Gegeben-
heiten anpassen und einen kleineren Gewasserraum ausscheiden darf, als ihn die Gewasserschutz-
verordnung (GschV) vorschreibt."* Auch darf die Behdrde im Einzelfall "in dicht tiberbautem Gebiet"
Ausnahmebewilligungen fiir zonenkonforme Bauten erteilen, soweit keine Uberwiegenden Interessen
entgegenstehen.15 Wie der Begriff "dicht GUberbautes Gebiet" auszulegen ist, haben die zustandigen
Bundesbehdrden in Zusammenarbeit mit den Kantonen in einem Merkblatt umschrieben.'® Das Bun-
desgericht hat unlangst prazisiert, dass der Begriff des "dicht Gberbauten Gebiets", der Ausnahmen
vom Grundsatz des Schutzes und der extensiven Nutzung des Gewasserraums gemass Art. 36a
GSchG erlaubt, restriktiv auszulegen” ist.!”

Fir die Festlegung der Gewasserraume setzt der Bund den Kantonen Frist bis 31. Dezember 2018."®

2. Losungswege fiir die Umsetzung des Bundesrechts

2.1 Losung gemass vorliegendem Entwurf

Gemass vorliegendem Entwurf soll die Ausscheidung dieses Gewasserraums in drei Schritten erfol-
gen:

(1) Far typische Fallgruppen legt das Gesetz liber Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz,
BauG) die Breite der Uferstreifen fest.

(2) Fur die mittelgrossen Fliessgewésser19 erarbeitet der Kanton eine Gewasserraumkarte. Diese ist
eine Fachkarte, die nach klar definierten fachlichen (6komorphologischen) Kriterien den Gewasser-
raum behordenverbindlich ausscheidet.

(3) Die Gemeinde muss die Gewasserraumkarte alsdann im Nutzungsplanverfahren eigentumsver-
bindlich umsetzen und dabei auch all die anderen Interessen (Umsetzung der Gefahrenkarte, Aspek-
te der Siedlungsentwicklung bei der Beurteilung des "dicht Giberbauten Gebiets" usw.) abwagen und
soweit notig in die Planung einfliessen lassen. Nachteile dieser Losung sind:

» Fur die Gemeinde ist dies mit grosserem Aufwand verbunden.

» Solange die Umsetzung in einem Nutzungsplan nicht erfolgt ist, darf bei der Beurteilung eines
Baugesuchs nicht allein auf die Gewasserraumkarte abgestellt werden. Es miissen all die weite-
ren Kriterien (insbesondere die Gefahrenkarte) im Einzelfall mitberticksichtigt werden. Dies er-
schwert die Rechtsanwendung.

1 Vgl. Merkblatt der Bundeséamter fir Umwelt (BUWAL), Landwirtschaft (BLW) und Raumentwicklung (ARE), Gewasserraum und Landwirt-
schaft, vom 20. Mai 2014, Seite 9.

"'§ 128 Abs. 2i.V.m. § 68 BauG

"2 Erlauternder Bericht BAFU, Seite 15

'® Siehe dazu auch BPUK/KOLAS/BAFU/BLW/ARE, Regionale Workshops zur Umsetzung des Gewasserraums nach Gewasserschutzgesetz,
Synthesebericht vom 20. September 2012, Seite 16 (kurz: Synthesebericht).

" Art. 41a Abs. 4 und 41b Abs. 3 GSchV

'® Art. 41c Abs. 1 GSchV; Entscheide der Gemeinde, die den Gewasserraum betreffen, bedirfen in jedem Fall der Zustimmung des Kantons.
'® Bundesamt fiir Raumentwicklung (ARE)/Bundesamt fir Umwelt (BAFU), Gewasserraum im Siedlungsgebiet, Merkblatt vom 18. Januar 2013
zur Anwendung des Begriffs "dicht Gberbaute Gebiete" der Gewéasserschutzverordnung (kurz: Merkblatt Gewasserraum im Siedlungsgebiet; im
Internet unter: www.bafu.admin.ch/umsetzungshilfe-renaturierung > Publikationen > Gewasserraum)

7 Urteil des Bundesgerichts 1C_565/2013 vom 12. Juni 2014, Erw. 7 und 8 (Gemeinde Dagmersellen)

'® Absatz 1 der Ubergangsbestimmung zur GSchV-Anderung 4. Mai 2011

' namlich fiir Fliessgewasser, deren bestehende Gerinnesohlenbreite Giber 2—15 m betragt, sowie fir kleinere Fliessgewasser, fir welche
Uferstreifen von 6 m, die das Gesetz pauschal festlegt, nicht genligen

5 von 29



Vorteile sind:

» Die Gewasserraumkarte und das revidierte Baugesetz schaffen fiir die Grosszahl der Falle
Rechtsklarheit.

+ Sie ist eine kantonale Grundlage fiir eine einheitliche Umsetzung der Gewasserrdume auf kom-
munaler Ebene.

+ Die strengen Ubergangsbestimmungen des Bundes fallen weg.

2.2 Variante: Kantonaler Nutzungsplan

Eine andere L6sung ware, dass der Kanton die Gewasserraume direkt in einem kantonalen (eigen-
tumsverbindlichen) Nutzungsplan fixiert. Mit einem kantonalen Nutzungsplan ergaben sich die unter
Ziffer 2.1. erwahnten Nachteile nicht. Die Variante "kantonaler Nutzungsplan" ist jedoch aus folgen-
den Griinden nicht realisierbar:

+ Ein kantonaler Nutzungsplan muss die Gewasserrdume fiir mindestens 20 % (~ 600 km) der kan-
tonalen Gewasser sehr detailliert darstellen. Daraus resultieren Uferstreifen von ca. 1200 km
Lange, wovon nach einer Schatzung ca. 60'000 Parzellen betroffen sind. Die grosse Zahl der Be-
troffenen erfordert fiir die Verfahrensabwicklung (Mitwirkungs-, Einwendungs- und Beschwerde-
verfahren) einen Aufwand, der nicht innert nitzlicher Frist erbracht werden kann.

» Bei der Ausscheidung der Gewasserraume im Nutzungsplanverfahren muss die Hochwasserge-
fahrdung, wie die Gefahrenkarte sie abbildet, mitbedacht werden. Eine Vergrésserung des Ge-
wasserraums ist nétig, wenn weder wasserbauliche Massnahmen noch baurechtliche Bestim-
mungen und Zonierungen in kommunalen Nutzungsplanen eine genligende Hochwassersi-
cherheit garantieren. Es geht hier um Fragen, die sich nur in einem kommunalen Nutzungs-
planverfahren angemessen beantworten lassen. Hinzu kommt der dynamische Charakter der
Gefahrenkarte: Ergriffene Schutzmassnahmen kénnen das Gefahrenbild grossraumig sehr rasch
andern. Ein kantonaler Nutzungsplan kénnte eine solche Dynamik nicht abbilden oder gentigend
rasch nachzeichnen. Der Richtplanzo bestimmt, wie die Gefahrenkarte umzusetzen ist. In den
vergangenen funf Jahren ist die Umsetzung in bereits mehr als der Halfte der Gemeinden erfolgt.
Von dieser bewahrten Art der Umsetzung soll nicht abgewichen werden.

 Auch die erforderliche Massstablichkeit der Abbildung und die technische Umsetzung einer sol-
chen Gesamtschau stellen technisch kaum Iésbare Probleme dar; denn die Festlegung des Ge-
wasserraums muss lagegenau und sehr kleinraumig erfolgen.

2.3 Variante: Kantonale Verordnung

Die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben fiir die Ausscheidung der Gewasserrdume hat in
einem raumplanerischen Verfahren zu erfolgen. Der Erlass einer blossen Verordnungsbestimmung
wirde diesen Anforderungen nicht gentigen und ware nicht zulassig, wie das Verwaltungsgericht
unlangst festgestellt hat.?'

Es ergibt sich somit, dass ein anderer praktikabler L6sungsweg, als wie er hier im Entwurf vorge-
schlagen wird, nicht gegeben ist.

20 y/gl. Richtplantext L 1.2 Beschluss 2.2
2 Entscheid des Verwaltungsgerichts (VGE) IV/75 vom 27. September 2012, Seite 12
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3. Auswertung des Anhorungsverfahrens

Die offentliche Vernehmlassung hat vom 26. Marz 2014 bis Ende Juni 2014 gedauert. Insgesamt
sind 120 Stellungnahmen eingegangen (siehe dazu Beilage Liste der Teilnehmenden an der offentli-
chen Vernehmlassung): 10 Parteien (BDP, CVP, EDU, EVP, FDP.Die Liberalen, Griine, Grinlibera-
le, SLB, SP, SVP), 12 Regionale Planungsverbande, 14 andere Verbande, 80 Gemeinden und

4 Einzelne haben sich gedussert. Eine Mehrheit stimmt der Vorlage zu oder grundsatzlich zu. Ableh-
nend haben sich namentlich die SP, die CVP, die SLB und die SVP vernehmen lassen. Die SP
wiinscht eine Umsetzung in einem kantonalen Nutzungsplan und dass wesentlich grossere Uferstrei-
fen ausgeschieden wiirden. CVP, SLB und SVP verlangen die Sistierung, bis der Bund die hangigen
Standesinitiativen zu diesem Thema behandelt habe, und beantragen, dass nur minimale Gewasser-
raume auszuscheiden seien, insbesondere dass die Landeskarte 1:25'000 als Grundlage fir die
Ausscheidung genommen werde (keine Gewasserraume gegeniiber Kleinstgewassern), und dass
gegenuber kiinstlich angelegten Gewassern auf eine Gewasserraumausscheidung verzichtet werde.
Begriindet wird eine solche Minimallésung damit, dass ein Verlust von Fruchtfolgeflachen mdglichst
zu verhindern sei, da der Kanton einen solchen Verlust — mit entsprechenden Finanzfolgen — kom-
pensieren musse.

Aus folgenden Griinden bleiben diese Anliegen im vorliegenden Entwurf unberticksichtigt:
Umsetzung in einem kantonalen Nutzungsplan

Eine Umsetzung in einem kantonalen Nutzungsplan ist aus den bereits genannten Griinden (Zif-
fer 2.2, Seite 6) nicht moglich.

Ausscheidung grosserer Uferstreifen — Ausscheidung moglichst kleiner Uferstreifen

Griinde einer haushalterischen Bodennutzung sprechen dagegen, allzu grosse Gewasserraume
auszuscheiden. Gemass vorliegendem Entwurf sollen im Rahmen des Bundesrechts nur méglichst
kleine Gewasserrdume ausgeschieden werden. Gegenuber kiinstlich angelegten Gewassern wird
analog der langjahrigen Praxis auf die Ausscheidung eines Gewasserraums verzichtet.

Abstellung auf die Landeskarte 1:25'000

Im Kanton Aargau sind die offentlichen Gewasser des Kantons im Bachkataster erfasst. Es ware
falsch, fiir die Ausscheidung der Gewasserrdume auf ein anderes Referenzsystem abzustellen. Un-
zutreffend ist die Beflirchtung, dass bei einem Abstellen auf den Bachkataster zusatzliche Fruchtfol-
geflachen verloren gingen (weitere Ausfiihrungen dazu unter Ziffer 4 auf Seite 20).

Sistierung, bis der Bund die Standesinitiative beraten hat

Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 8. Juli 2013 eine Standesinitiative eingereicht, worin er
den Bund ersucht, "beim Gewasserschutzgesetz Anderungen vorzunehmen, welche eine massvolle
Umsetzung des Gesetzes ermt')glichen."22

In der Zwischenzeit haben die zustandigen Bundesstellen auf die Standesinitiativen reagiert und
zusammen mit den Kantonen zwei Merkblatter erarbeitet, worin sie aufzeigen, wie eine massvolle
Umsetzung der bundesrechtlichen Bestimmungen mdglich ist. Der vorliegende Entwurf stiitzt sich
auf den erlauternden Bericht zur Anderung der Gewasserschutzgesetzgebung sowie auf diese
Merkblatter und den Synthesebericht ab.2® Das Merkblatt "Gewsasserraum im Siedlungsgebiet” ist am
18. Januar 2013, das Merkblatt "Gewasserraum und Landwirtschaft" am 20. Mai 2014 publiziert wor-
den.

22 (13.311) Standesinitiative
2 Zu nennen sind: Merkblatt "Gewasserraum und Landwirtschaft", Merkblatt "Gew&sserraum im Siedlungsgebiet" sowie der Synthesebericht
"Regionale Workshops zur Umsetzung des Gewéasserraums nach Gewasserschutzgesetz"
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Gemass aktueller Pressemitteilung des Bundes hat die zustandige parlamentarische Kommission
des Standerats nun ohne Gegenstimmen beschlossen, den hangigen Standesinitiativen — insgesamt
neun — keine Folge zu geben. Sie hat sich gegen jegliche Anderung des Gewéasserschutzgesetzes
ausgesprochen mit der Begriindung, dass der damals erzielte Kompromiss, der zum Ruckzug der
Volksinitiative "Lebendiges Wasser" gefiihrt hat, nicht gefahrdet werden soll. 2 Kernpunkte der Um-
setzungshilfen sollen in der Gewasserschutzverordnung verankert werden.”

Hinzuweisen ist ferner auf die Bestimmung in § 127 Abs. 4 Entwurf BauG, wonach die Behorden bei
der Umsetzung der Vorschriften zum Gewasserraum Festlegungen treffen diirfen, die von den ge-

setzlichen Bestimmungen des kantonalen Rechts und von der Gewasserraumkarte abweichen. Die-
se Formulierung erlaubt es, auch spéater noch flexibel auf allféllige Anpassungen im Bundesrecht zu

reagieren.

Was fur Nutzungen im Gewasserraum zuldssig sind und was verboten ist, bestimmt ohnehin das
Bundesrecht. Entsprechende Anderungen wéren direkt anwendbar, ohne dass das kantonale Recht

erneut angepasst werden musste.

Ein Grund fir eine Sistierung (bis Ende 2018) der Umsetzung ist somit nicht gegeben. Auch wiirde
eine lang dauernde Sistierung dazu fiihren, dass die im Bundesrecht fiir die Umsetzung gesetzte
Frist (Ende 2018) nicht eingehalten werden kdnnte. Eine solche Sistierung ware bundesrechtswidrig.
Zudem blieben die strengen Ubergangsbestimmungen hinsichtlich der Uberbaubarkeit angrenzend

an Gewassern weiterhin bestehen.

4. Erlauterungen zu den Bestimmungen betreffend "Gewasserraum™

§ 63 Zustimmung und Bewilligung anderer Beh6rden

§ 63
Zustimmung und Bewilligung anderer Beh6rden

' Der Gemeinderat hat Gesuche vor seinem Entscheid
dem zustandigen kantonalen Departement vorzulegen
und darf sie nur mit dessen Zustimmung bewilligen,
sofern sie zum Gegenstand haben:

c) Bauten und Anlagen, welche die Baulinien oder den
gesetzlichen Abstand von Gewassern, Waldern, Kan-
tonsstrassen oder Nationalstrassen nicht einhalten;

' Der Gemeinderat hat Gesuche vor seinem Entscheid
dem zustandigen kantonalen Departement vorzulegen
und darf sie nur mit dessen Zustimmung bewilligen,
sofern sie zum Gegenstand haben:

c) Bauten und Anlagen, welche die Baulinien oder den
gesetzlichen Abstand von _ Waldern, Kantonsstrassen
oder Nationalstrassen nicht einhalten oder den Ge-
wasserraum beanspruchen;

Es handelt sich um eine bloss begriffliche Anpassung.

Litera c

Gemass bisherigem Recht bediirfen (sowohl oberirdische wie auch unterirdische) Bauten und Anla-
gen, die den Gewasserabstand unterschreiten, der Zustimmung des Departements Bau, Verkehr und
Umwelt. Der Begriff "Gewasserabstand" wird durch den bundesrechtlichen Begriff "Gewasserraum"

ersetzt.

2 Medienmitteilung der stédnderatlichen Kommission UREK-S vom 20. Januar 2015, im Internet unter:

http://www.parlament.ch/d/mm/2015/Seiten/mm-urek-s-2015-01-20.aspx

% Anhérung zur Anderung der GSchV Dezember 2014 bis Marz 2015, im Internet unter: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ > laufende Vernehm-
lassungen und Anhdrungen > Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
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§ 127 Gewadsserraum

§ 127
Abstande

' Der Gewasserabstand fiir Bauten und Anlagen be-
tragt gegenuber

a) Flissen 12 m,

b) unvermarkten Bachen 6 m,

c) vermarkten Bachen 4 m.

2 Die Abstande werden von der Grenze der Gewasser
gemessen. Wenn diese nicht vermarkt sind, gelten die
Uferlinien bei mittlerem Sommer-wasserstand als
Grenze.

% Innerhalb von Bauzonen diirfen unversiegelte Wege
und andere Anlagen der Garten- und Aussenraumge-
staltung bis an die Grenze der Gewasserparzelle er-
stellt werden; die Anstosserpflichten (§§ 125 Abs. 2
und 126 Abs. 1) durfen dadurch nicht verletzt und die
Zutrittsrechte und der Gewasserunterhalt nicht er-
schwert werden.

4 Die Nutzungsplane kdnnen vorsehen, dass die Ab-
stande vergrossert, verringert oder aufgehoben wer-
den.

§ 127
Gewasserraum

' Als Gewasserraum wird das Gewasser mit seinen
Uferstreifen bezeichnet. Die Breite des Uferstreifens
betragt:

a) 15 m bei Rhein, Aare, Reuss und Limmat,

b) 6 m bei Fliessgewassern, deren bestehende Ge-
rinnesohle weniger breit ist als 2 m; die Gewasser-
raumkarte legt einen grésseren Gewasserraum
fest, wenn das Bundesrecht dies erfordert,

c) 6 m bei eingedolten Gewassern,

d) 15 m bei stehenden Gewassern mit einer Wasser-
flache ab 0,5 ha; fir kleinere Wasserflachen wird
kein Gewasserraum festgelegt.

1bs Bgi kiinstlich angelegten Gewassern ohne beson-

dere 6kologische Bedeutung wird kein Gewéasserraum
festgelegt.

2 Die Breite des Uferstreifens wird bei Fliessgewassern
und bei stehenden Gewassern ab Rand der Gerinne-
sohle und bei Eindolungen ab Innenkante des Eindo-
lungsbauwerks gemessen.

% Im Ubrigen legt der Regierungsrat in einer behérden-
verbindlichen Gewasserraumkarte den Raumbedarf
der Fliessgewésser aufgrund ihrer Okomorphologie
nach Massgabe der Gewasserschutzgesetzgebung
des Bundes fest. Die Hochstbreite des Uferstreifens

betragt 15 m.

* Die zustandige Behorde setzt die Vorschriften zum
Gewasserraum in ihren Nutzungsplanen und Wasser-
bauprojekten um. Sie darf den Gewasserraum abwei-
chend von diesen gesetzlichen Bestimmungen und der
Gewasserraumkarte festlegen:

a) aus Griinden des Hochwasserschutzes,

b) aus Griinden des Natur- und Landschaftsschutzes,

c) in dicht Uberbautem Gebiet, wenn raumplanerische
Interessen dies rechtfertigen.

Das Bundesrecht verpflichtet die Kantone, bis langstens Ende 2018 entlang von Gewassern Gewas-
serraume auszuscheiden. Der Kanton Aargau legt diese Gewasserraume wie folgt fest:

+ Fur typische Fallgruppen (stehende Gewasser und 80 % der Fliessgewasser-Strecken) bestimmt
das Gesetz die erforderliche Breite der Uferstreifen (Absatz 1).

+ Fur die ubrigen Falle (20 % der Fliessgewasser) legt der Regierungsrat nach fachlichen Kriterien
(aufgrund der Okomorphologie des Gewassers) die Gewasserraume in einer Gewasserraumkarte

fest (Absatz 3).

» Die Gemeinde setzt die Gewasserraume in ihrer Nutzungsplanung eigentumsverbindlich um. "Die

Anhorung der betroffenen Kreise"?®

, die das Bundesrecht vorschreibt, ist durch das Nutzungs-

planverfahren sichergestellt. In "dicht Gberbautem Gebiet" kann der Nutzungsplan kleinere Ge-
wasserraume vorsehen, als die Gewasserraumkarte oder die Abstandsbestimmungen in Absatz 1
es verlangen, soweit der Schutz vor Hochwasser gewahrleistet ist (Absatz 4).

% Art. 36a Abs. 1 GSchG
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Absatz 1

Im Kanton Aargau kann der Raumbedarf der sehr grossen und der kleinen Gewasser pauschal mit
einem Mass fiir die Breite des Uferstreifens festgelegt werden. Die Abklarungen des Departements
Bau, Verkehr und Umwelt haben ergeben, dass die Ausscheidung eines so definierten Gewasser-

raums (bestehende Gerinnesohlenbreite und beidseitige Uferstreifen, siehe Abbildung 1) in all den

genannten Fallen grundsétzlich27 genugend ist und den Vorgaben des Bundes entspricht.

Gewdsserraum

Rand der Gerinnesohle =
Uferlinie resp.
Vegetationsgrenze

Uferstreifen  Gerinnesohle Uferstreifen

Abbildung 1: Zusammensetzung des Gewasserraums aus Gerinnesohle und Uferstreifen

Das Bundesrecht stellt auf die "natiirliche" Breite der Gerinnesohle ab. Die "natiirliche" Breite ent-
spricht der Gerinnesohlenbreite eines baulich unbeeintrachtigten Gewassers. Bei massiger oder
starker Beeintrachtigung des Gewassers muss die "bestehende" Gerinnesohlenbreite je nach Zu-
stand bis doppelt so breit veranschlagt werden (Korrekturfaktor), um einen Gewasserraum sicherzu-
stellen, der eine spatere Renaturierung zulasst. Eine solche Beurteilung setzt Fachwissen voraus.
Der Einfachheit halber stellt daher das Baugesetz in Absatz 1 auf die "bestehende" Gerinnesohlen-
breite ab. Dies erleichtert die Handhabung in der Praxis. In Fallen, wo sich dadurch ein zu kleiner
Gewasserraum ergibt, bezeichnet die Gewasserraumkarte die erforderliche Breite (vgl. lit. b).

Litera a

Gemass Bundesrecht®® basiert die Festlegung der erforderlichen Gewéasserraumbreiten auf der
Schlisselkurve zur Berechnung der "Uferbereichsbreite in Funktion zur natirlichen Gerinnesohlen-
breite".2° Der Anwendungsbereich dieser Schllsselkurve gilt fir kleine und mittelgrosse Fliessge-
wasser mit einer natirlichen Gerinnesohlenbreite bis 15 m. Betragt zum Beispiel die natirliche Ge-
rinnesohlenbreite 15 m, missen die Uferstreifen ebenfalls eine Mindestbreite von rund je 15 m

(14,75 m) aufweisen.®

Fir grosse Fliessgewasser (Gerinnesohlenbreite tiber 15 m) missen die Kantone den Gewasser-
raum im Einzelfall bestimmen.®' Es rechtfertigt sich hier, die Uferstreifen generell auf das Minimum
von 15 m festzulegen (Abbildung 2). Wirden fir die Flisse (Rhein, Aare, Reuss, Limmat) Uferstrei-
fen ausgeschieden, die weniger breit waren als die Uferstreifen mittelgrosser Bache, ware dies ein
Widerspruch zur Schliisselkurve und folglich — von Sonderfallen abgesehen (in "dicht Gberbautem
Gebiet") — bundesrechtswidrig.

' Bei stark beeintrachtigten Gewassern kann ein Uferstreifen von 6 m ungentigend sein. Wo sich eine solche Diskrepanz zum Bunderecht
ergibt, legt die Gewasserraumkarte einen grésseren Uferstreifen fest (Abs. 1 lit. b).
% Art. 41a Abs. 2 GSchV (Gewasserraum flr Fliessgewasser):

" In den librigen Gebieten muss die Breite des Gewdsserraums mindestens betragen:

a. fiir Fliessgewésser mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m nattirlicher Breite: 11 m;
b. fiir Fliessgewésser mit einer Gerinnesohle von 2—15 m natirlicher Breite: die 2,5-fache Breite der Gerinnesohle plus 7 m."

® Vgl. BUWAL/BW G/BLW/ARE, Leitbild Fliessgewasser Schweiz von 2003, Seite 4

% Art. 41a Abs. 2 lit. b GSchV: Gemass dieser Bestimmung muss der Gewasserraum eine Mindestbreite von 44,5 m haben (15 m x 2,5 m plus
7 m) und also Uferstreifen von je 14,75 m Breite.

®' Erlauternder Bericht BAFU, Seite 11

10 von 29



Gemass bisherigem Recht betragt der Gewasserabstand gegentiber den Flissen 12 m. Dieser bis-
herige Abstand unterschreitet das vom Bundesrecht festgelegte Minimum von 15 m flr mittelgrosse
Bachen und muss daher fiir die Flisse zwingend neu festgelegt (vergrossert) werden.

A

Abbildung 2: Gewasserabstand bei grossen Fliessgewdssern mit einer Sohlenbreite von mehr als 15 m

Im Einzelfall darf die zustédndige Behorde gestiitzt auf Absatz 4 auch breitere Uferstreifen verlangen,
zum Beispiel wenn ein Uferwald das Gewasser einsdumt und die Interessen, die einer Verbreiterung
des Uferstreifens entgegenstehen, als weniger gewichtig einzustufen sind.

Gangz allgemein bleiben die Gemeinden befugt, fur bestimmte (kleinrdumige) Gewasserabschnitte
unter Abwagung aller raumrelevanten Interessen die Abstande differenzierter festzulegen. Solche
abweichende Festlegungen erfolgen im (Sonder-)Nutzungsplanverfahren, das die Mitwirkung der
Offentlichkeit und die Anhérung der Betroffenen sicherstellt, wie es das Bundesrecht verlangt

(vgl. dazu Absatz 4).* Die Gemeinden haben somit einen Vollzugsspielraum, um den erforderlichen
Raum den lokalen Verhaltnissen anzupassen. Bestehende Schutzdekretsflachen miissen sie dabei
mit in die Betrachtung einbeziehen und diirfen die Dekrete nicht verletzen.

In diesem Zusammenhang kann auch das Recht anderer Kantone interessieren. In einem Entwurf
sieht der Kanton Thurgau Uferstreifen von 30 m vor, die Kantone Zirich, Luzern, Zug und Solothurn
streben einzelfallweise Festlegungen an. der Kanton Bern hat unléngst ein Gesetz beschlossen, das
Anfang 2015 in Kraft getreten ist: Dieses sieht ebenfalls Uferstreifen von mindestens 15 m vor.

Literab

Fir kleine Fliessgewasser (bestehende Gerinnesohlenbreite kleiner als 2 m) gentigt im Regelfall ein
Uferstreifen von 6 m. Dies entspricht dem seit vielen Jahren im Baugesetz festgelegten Gewasser-
abstand (Abbildung 3). Eine Diskrepanz zum Bundesrecht ergibt sich nur dort, wo das Gewasserbett
massig oder stark beeintrachtigt ist (Abbildung 4).

<2m, aber
beeintrachtigt

<2m (i |
6m A — |
| AP 6. LU 1 R L L LT i Breite geméss GSchV (sh. Gewéasserraumkarte)
Abbildung 3: Bach mit Gerinnesohle < 2 m, nicht beeintrachtigt: Abbildung 4: Bach mit Gerinnesohle < 2 m, beeintrachtigt
Abstand gemass § 127 BauG (analog bisherigem Recht) Gewadsserraumbreite gemass GSchV

(vgl. Beispiel)

32 Art. 36a Abs. 1 GSchG: "Die Kantone legen nach Anhérung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen Gewasser fest..."
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Beispiel

Angenommen, ein Bach hat eine bestehende (tatsachliche) Gerinnesohlenbreite von 1,80 m. Mit
Uferstreifen von je 6 m betragt die Gewasserraumbreite 13,80 m (2 x 6 m + 1,80 m). Das Bundes-
recht verlangt indessen, dass bei starker Beeintrachtigung des Gewasserbetts der Gewasserraum
wenigstens 16 m betragen muss. Je nach Zustand des Gewassers ist nadmlich ein Korrekturfaktor (K)
zu berlicksichtigen (siehe dazu Erlauterungen zu Absatz 3). Fir den als Beispiel genommenen

1,80 m breiten Bach ergeben sich folgende erforderliche minimale Gewasserraumbreiten:

Zustand des Gewassers
(bestehende GSB = 1,80 m)

unbeeintrachtigt massig beeintrachtigt stark beeintrachtigt
K=1—(1x1,80 m) K=15—->(15x180m) K=2-(2x1,80m)
natirliche GSB =1,80 m natlirliche GSB =2,70 m natirliche GSB=3,6 m
- . 2 13,75 m* 16 m*®
minimaler Gewasserraum 11 m
(2,5x2,7m+7m) (2,5x36m+7m)

GSB = Gerinnesohlenbreite; K = Korrekturfaktor

Da im genannten Beispiel die vorgesehene gesetzliche Regelung des Kantons bei starker Beein-
trachtigung des Gewassers zu einem ungenugenden Ergebnis fihrt (Gewasserraumbreite 13,80 m
statt 16 m), muss die Gewasserraumkarte eine fallspezifische Festlegung treffen, die dem Bundes-
recht entspricht. Fir die grosse Mehrzahl der Falle hingegen gentigen 6 m breite Uferstreifen. Nur in
wenigen Fallen ist eine individuelle Festsetzung nétig. Mit einer solchen Losung (generelle Festle-
gung der Uferstreifenbreite im Gesetz, erforderliche Abweichungen in der Gewasserraumkarte fiir
Einzelfalle) kann der Umsetzungsaufwand (fiir das Erstellen der Karte) auf eine handhabbare Grosse
gesenkt werden und die Gewasserraumkarte auf Falle beschrankt werden, die einer individuellen
Regelung bediirfen. Dies dient der Ubersichtlichkeit und der Praktikabilitat.

Litera c

Das kantonale Recht legt fir die eingedolten Gewasser ebenfalls einen Gewasserraum fest (Abbil-
dung 5).%® Bauvorhaben sind hier (innerhalb des Gewasserraums) grundsatzlich verboten, weil sie
den Unterhalt des Leitungsbauwerks und eine spatere Ausdolung erschweren wirden. Die gewas-
serschutzrechtlichen Regelungen, die das Ausbringen von Diinger und Pflanzenschutzmitteln verbie-
ten und die Bewirtschaftung des Gewasserraums einschranken, gelten fir den Bereich eingedolter
Gewasser hingegen nicht. Dies ergibt sich aus dem Bundesrecht und muss im kantonalen Recht
nicht wiederholt werden.*’” Die Regelung schrankt die landwirtschaftliche Nutzung somit nicht ein.

/\\\

/ o
/ N

v e

Bachleitung@

Abbildung 5: Gewasserabstand bei eingedolten Bachen

%% Art. 41a Abs. 2 lit. a GSchV

% Art. 41a Abs. 2 lit. b GSchV: 1,5 (Korrekturfaktor) mal 1,8 m (Gerinnesohlenbreite) = 2,7 m "naturliche Breite"; 2,7 m ("naturliche Breite")
x25+7m=13,75m

) (Korrekturfaktor) mal 1,8 m (Gerinnesohlenbreite) = 3,6 m "naturliche Breite"; 3,6 m ("naturliche Breite") x 2,5 + 7 m =16 m

% Gemass Bundesrecht diirfte bei eingedolten Gewassern auf die Festlegung eines Gewasserraums grundsatzlich verzichtet werden (Art. 41a
Abs. 5 lit. b).

%7 Art. 41c Abs. 6 lit. b GSchV
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Gemass Bundesrecht ware es zulassig, gegeniber eingedolten Gewassern auf die Ausscheidung
eines Gewasserraums zu verzichten.® Bei der Umsetzung im Nutzungsplanverfahren kann die Ge-
meinde in begriindeten Fallen von dieser Mdglichkeit situationsspezifisch Gebrauch machen. Hinge-
gen ware es falsch, bereits auf kantonaler Ebene auf die Einhaltung von Abstanden fiir Bauten und
Anlagen gegenuber Eindolungen zu verzichten, ohne die Situation im Einzelnen zu beurteilen. Spa-
tere, sinnvolle Ausdolungen wiirden dadurch tiber Gebuhr erschwert oder verunmaglicht.

Literad

Fir stehende Gewasser verlangt das Bundesrecht, dass ein Uferstreifen von mindestens 15 m Breite
als Gewasserraum ausgeschieden wird (Abbildung 6).

Ist die Wasserflache kleiner als 0,5 ha, ist es zulassig, auf die Festlegung eines Gewasserraums zu
verzichten.*® Das kantonale Recht folgt diesen Vorgaben des Bundesrechts.

Naturschutzweiher, die kleiner sind als 0,5 ha, sind im Kanton Aargau durch spezielle Zonenbestim-
mungen und Dekrete geschitzt (zum Beispiel Stille Reuss in Rottenschwil, Tote Reuss in Fischbach-
Gdslikon). Oder die Gewasser befinden sich im Wald, wo eine Gefahrdung ohnehin nicht gegeben
ist. Dass der vorliegende Gesetzesentwurf fiir kleine stehende Gewasserflachen keine zusatzlichen
Uferstreifen verlangt, fihrt daher zu keinen Problemen.

See, Teich > 0.5 ha
—

Abbildung 6: Gewasserabstand (Gewdsserraum) bei stehenden Gewéassern mit einer Wasserflaiche von mehr als 0,5 ha

Absatz 1"

In der Gewasserraumkarte werden diejenigen kinstlich angelegten Gewasser speziell gekennzeich-
net, welche keine besondere dkologische Bedeutung haben (Abbildung 7). Gegeniber diesen Kana-
len und kiinstlich angelegten Wasserlaufen (zum Beispiel Wasserkraftwerks- oder Industriekanale,
Be- und Entwasserungsgraben, Stadtbache) sind keine vorgegebenen Abstande einzuhalten. § 125
BauG, wonach Bauten und Anlagen die 6ffentlichen Gewasser nicht beeintrachtigen dirfen, bleibt
allerdings auch in diesen Fallen anwendbar.

Beispiele:

» Der Steinerkanal in Rupperswil war urspriinglich ein naturliches Gewasser. Er fallt daher nicht
unter die Bestimmung von Absatz 105,

» Die Hochwasserentlastung in Niederlenz ist ein kunstliches, unterirdisches Kanalbauwerk zur Ent-
lastung in Hochwasserspitzen und fallt unter Absatz 108,

» Der Klingnauer Stausee ist ein Fluss und liegt in einem Dekretsgebiet. Er fallt nicht unter Ab-
satz 1°%.

» Die Entwasserungskanale im Reusstal nehmen vielfach natiirliche Gewasser aus Hanglagen auf

und haben ein eigenes Einzugsgebiet. Zudem stellen sie eine Vernetzungsachse dar und haben
dadurch eine 6kologische Bedeutung. Sie fallen daher nicht unter Absatz 1°8,

» Das Muhlibachli in Méhlin zweigt vom Mohlinbach ab und ist kiinstlich (gemass Absatz 1
legt worden, um mit einem Wasserrad eine Mihle anzutreiben. Es fallt unter Absatz 1P,

biS) ange_

% Art. 41a Abs. 5 lit. b GSchG
% Art. 41b Abs. 1 und Abs. 4 lit. b GSchV.
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Gewidsserraum (behérdenverbindlich)

B Gewasserraum gem. Gewasserschutzverordnung
(Art. 41a Abs. 2 GSchV)

Gewasserraum gem. Baugesetz (rev. § 127 BauG)
22  Breite gesamter Gewasserraum in Metern
(beidseitige Uferbereiche und Bachsohle)

—— Bachkataster
—— Dolungen

Orientierender Inhalt
Bauzone

Bauzone eingeschrankt (Freihalte-, Uferschutz-,
Griinzone u.d.)

=== Kunstlich angelegtes Gewasser 'Kanal'

Abbildung 7: Spezielle Kennzeichnung von kiinstlich angelegten Gewadssern (Wasserwerkskandle) in der Gewasserraumkarte (violett)

Absatz 2

Der Rand der Gerinnesohle wird durch die Uferlinien respektive die beidseitigen Vegetationsgrenzen
bestimmt (vgl. Abbildung 1).

Das Bundesrecht verwendet in der Gewésserschutzverordnung den Begriff "Gerinnesohle", in an-

deren Verordnungen®*' den Ausdruck "Uferlinie". Die beiden Ausdriicke "ab Gerinnesohle" und "ab
Uferlinie" sind identisch.

Absatz 3
Der Regierungsrat legt den Gewasserraum in einer Gewasserraumkarte behdrdenverbindlich fest fiir

» Fliessgewasser mit einer bestehenden Gerinnesohlenbreite von 2 m bis 15 m (mittelgrosse
Fliessgewasser, Abbildung 8) sowie fiir
* kleinere Fliessgewasser, wenn der Gewasserraum gemass Absatz 1 lit. b ungeniigend ist.*?

Dabei stitzt er sich auf folgende Grundlagen ab:

(1) Bachkataster (Abbildung 9); dieser enthalt ein Inventar der 6ffentlichen Fluss- und Bachlaufe des
Kantons.*®

(2) Okomorphologie der Gewasser (Abbildung 10); Ziel der Okomorphologie ist es, eine orientierende
Beurteilung Uber die Naturnahe des Fliessgewassers abzugeben.

Ausgangspunkt fir die Bemessung des erforderlichen Gewasserraums ist die natiirliche Gerinnesoh-
lenbreite. Bei Fliessgewassern, deren naturlicher Zustand beeintrachtigt ist (eingeschrankte oder
fehlende Breitenvariabilitt), wird mit einem Korrekturfaktor** von der "bestehenden (tatsachlichen)
Gerinnesohlenbreite" auf die "Gerinnesohle natiirlicher Breite" geschlossen. Der Korrekturfaktor be-
trégt bei Fliessgewassern, deren Gerinnesohlenbreite

+ unbeeintrachtigt ist (natirlicher Zustand): 1
* massig beeintrachtigt ist (eingeschrankte Breitenvariabilitat): 1,5
« stark beeintrachtigt ist (fehlende Breitenvariabilitat): 2

“° Art. 412 GSchV

“ Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders geféhrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstéanden
(Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV), Verordnung lber die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverord-
nung, DZV)

*? Siehe aber auch Abs. 1 lit. b

“3 Der Bachkataster ist im Internet (Geoportal) verdffentlicht: www.ag.ch/geoportal > Online Karten

* Erlauternder Bericht BAFU, Seite 11

14 von 29


http://www.ag.ch/geoportal

Anhand der Korrekturfaktoren und mit Hilfe der Berechnungsregel gemass Gewasserschutzverord-
nung (Art. 41a Abs. 2 GSchV)45 Iasst sich so fir den jeweiligen Gewasserabschnitt der minimale
Gewasserraum bestimmen. Er setzt sich zusammen aus der Breite der Gerinnesohle und den zwei
anschliessenden Uferstreifen von identischer Breite. In der Gewasserraumkarte (Abbildung 11) wird
der Gewasserraum — aus Grinden der Rechtsgleichheit (Lastengleichheit) — symmetrisch zur Ge-
wasserachse dargestellt.

Breite geméass GSchV (sh. Gewasserraumkarte)

Abbildung 8: Gewasserraum bei mittleren Fliessgewassern mit einer natiirlichen Sohlenbreite zwischen 2 und 15 m

Die Gewasserraumkarte Iasst noch unberiicksichtigt, ob allenfalls aus Griinden des Hochwasser-
schutzes der Gewasserraum vergrossert werden muss. Auch kénnen bei der eigentumsverbindlichen
Umsetzung im Nutzungsplanverfahren die beiden Uferstreifen ungleich breit ausgeschieden werden,
wenn die umfassende Interessenabwagung eine solche Ungleichverteilung verlangt.

w'__.| Orientierender Inhalt Orientierender Inhalt

Bauzone Bauzone

—— Bachkataster

\ B g — Dolungen
%

Okomorphologischer Zustand
= natirlich, naturnah

= wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt
| = naturfremd, kanstich

= = = Eindolung

Gewisserraum (behordenverbindlich)

B Gewasserraum gem. Gewasserschutzverordnung
(Art. 412 Abs. 2 GSchV)

' Gewasserraum gem. Baugesetz (rev. § 127 BauG)
—— Bachkataster
—— Dolungen

Orientierender Inhalt

Bauzone

Abbildung 11: Berechnung des Gewisserraums auf Basis des Bachkatasters und der Okomorphologie

45 zitiert in Fussnote 28
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Berechnungsbeispiel

Ein Bachabschnitt hat eine Gerinnesohle von 2 m Breite. Die Breitenvariabilitat ist eingeschrankt
(massig beeintrachtigt).

Die effektive Gerinnesohlenbreite (2 m) multipliziert mit dem Korrekturfaktor 1,5 ergibt eine Gerinne-
sohlenbreite fiir den natirlichen (unbeeintrachtigten) Zustand ("Gerinnesohle naturlicher Breite") von
3 m. Gemass der Formel in Art. 41a Abs. 2 lit. b GSchV betragt die minimale Breite des Gewasser-
raums 14,5m (2,5x3 m+ 7 m).

"Dicht liberbautes Gebiet"

Nach Bundesrecht ist es zulassig, in "dicht Giberbautem Gebiet" Ausnahmen zu erteilen und bei der
Umsetzung den Gewasserraum den baulichen Gegebenheiten anzupassen.46 Die Gewasserraum-
karte enthalt im Sinne einer Orientierungshilfe Angaben zum dicht Gberbauten Gebiet. Diese Anga-
ben basieren auf automatisierten Berechnungen in einem geographischen Informationssystem (GIS)
mit folgendem analytischem Konzept: Anhand der amtlichen Vermessung innerhalb des Siedlungs-
gebiets ist beurteilt worden, ob der Anteil der befestigten Flachen (Gebaude, Platze, Strassen usw.)
entlang der Gewasser denjenigen der nicht GUberbauten Flachen liberwiegt. Dabei sind gestiitzt auf
das Merkblatt "Gewasserraum im Siedlungsgebiet" Kern-, Dorf-, Altstadt- oder Zentrumszonen und
ahnliche als "dicht Gberbaut", hingegen Auen- und Dekretsgebiete sowie Uferschutz-, Freihalte- und
Griinzonen und dergleichen als "nicht dicht Gberbaut" ausgeschieden worden.

Diese Angaben schaffen eine gewisse Transparenz fiir die Praxis moglicher Ausnahmen (Art. 41c
Abs. 1 GSchV) und erleichtern die einheitliche Umsetzung im Nutzungsplanverfahren.*’ Die Gewas-
serraumkarte kann jedoch das "dicht Gberbaute Gebiet" nur unverbindlich — orientierungshalber —
angeben, da die bundesrechtskonforme Umsetzung raumplanerische Abwagungen nétig macht,
Hierfir sind genaue Ortskenntnisse, wie sie die Gemeinden haben, sowie das Wissen um anstehen-
de Planungen zur Siedlungsverdichtung, des Hochwasserschutzes oder der Revitalisierung erforder-
lich. Eine Ausscheidung einzig nach rechnerischen Kriterien ware nicht zulassig, auch wenn es sich
dabei um einen wichtigen Gesichtspunkt handelt, den die Gemeinden bei der Ausscheidung mitbe-
rucksichtigen mussen.

Gewisserraum (behdrdenverbindlich)

B Gewasserraum gem Gewadasserschutzverordnung
(Art. 412 Abs. 2 GSchV)

22 Breite gesamter Gewasserraum in Metern
(beidseitige Uferbereiche und Bachsohle)
—— Bachkataster

Orientierender Inhalt
Bauzone

—— Dicht iberbaute Gebiete

6 Art. 41a Abs. 4 (fliessende Gewasser) sowie 41b Abs. 3 (stehende Gewasser):
"Die Breite des Gewésserraums kann in dicht tiberbauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor
Hochwasser gewéhrleistet ist."”

Ferner Art. 41c Abs. 1 (Ausnahmebeuwilligungen im Einzelfall):
"... In dicht iiberbauten Gebieten kann die Behdrde fiir zonenkonforme Anlagen Ausnahmen bewilligen, soweit keine liberwiegenden Inte-
ressen entgegenstehen.”

" Art. 41a Abs. 4 und 41b Abs. 3 GSchV
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Gewasserraum (behordenverbindlich)

B Gewasserraum gem. Gewasserschutzverordnung
(Art. 412 Abs. 2 GSchV)
Gewasserraum gem. Baugesetz (rev. § 127 BauG)

22 Breite gesamter Gew&sserraum in Metern
(beidseitige Uferbereiche und Bachsohle)

— Bachkataster

—— Dolungen

Orientierender Inhalt
Bauzone
Bauzone eingeschrankt (Freihalte-, Uferschutz-,

Grinzone u.a.)
—— Dicht iberbaute Gebiete

—— Kulnstlich angelegtes Gewéasser 'Kanal'

Abbildung 12 und 13: Ausschnitte aus der Gewdsserraumkarte mit dem Orientierungsinhalt zu "dicht Giberbauten™ Gebiete (braune

Schraffur)
Moglichkeit der Anfechtung der Gewasserraumkarte

Die Gewasserraumkarte ist eine fachliche Karte (Fachplanung), in der die bundesrechtlichen Mini-
malvorgaben berechnet und dargestellt werden. Diese Fachkarte wird ohne Durchfiihrung eines 6f-
fentlichen Mitwirkungsverfahrens (§ 3 BauG) erstellt und ist nicht direkt anfechtbar. Erst gegen die
grundeigentumsverbindliche Festlegung der Gewasserrdume (in Nutzungsplanen und Wasserbau-
projekten) sind entsprechende Rechtsmittel gegeben.

Keine weitere Anwendbarkeit der Ubergangsbestimmungen der GSchV

Die Gewasserraumkarte lasst zusammen mit der Gefahrenkarte (Hochwasserschutz) im konkreten
Fall eine Beurteilung zu, in welchem Abstand zum Gewasser Bauten und Anlagen erstellt werden
dirfen. Sie erfillt die Anforderungen, die das Bundesrecht an die Festlegung des Gewasserraums
stellt.*® Entsprechend finden die Ubergangsbestimmungen der Gewéasserschutzverordnung im Bau-
gesuchsverfahren nicht mehr Anwendung, sobald der Regierungsrat die Karte beschlossen hat und
die vorliegende Gesetzesanderung in Kraft getreten ist.

Die Gewasserraumkarte ist gegenwartig in Bearbeitung. Sie wird mit Inkraftsetzung der Baugesetz-
anpassung vorliegen, vom Regierungsrat beschlossen und im Internet (www.ag.ch/geoportal) verof-
fentlicht werden. Die Verwaltung wird einzelne Kartenausschnitte als Beispiele anlasslich der gross-
ratlichen Behandlung der Vorlage vorstellen und erlautern.

Grundlage Bachkataster

Gemass den anwendbaren Richtlinien*® ware es zulassig, statt auf den Bachkataster abzustellen,
das Gewassernetz der Landeskarte 1:25'000 als Grundlage zu nehmen und auf die Ausscheidung
eines Gewasserraums gegeniber sehr kleinen Gewassern, die in der Landeskarte nicht abgebildet
sind, zu verzichten.

“® Erlauternder Bericht BAFU, Seite 13:
"Die Kantone legen den Gewésserraum bis zum 31. Dezember 2018 in einer Gewésserraumkarte fest, die bei der Richt- und Nutzungspla-
nung berticksichtigt wird."

Synthesebericht, Seite 3, Punkt 2.1:
"Die definitive Festlegung der Gewésserrdume kann lber behérdenverbindliche Planungen wie Gewédsserrauminventare oder -karten ge-
schehen, sofern die Grenzen des Gewésserraumes darin klar ersichtlich sind und somit die Nutzungseinschrdnkungen angewendet werden
kénnen. Sobald eine solche Festlegung vorliegt, gilt der Gewésserraum als festgelegt und die Ubergangsbestimmung gilt nicht mehr."

49 Synthesebericht, Seite 4
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Der Bachkataster (kantonaler Fliessgewasserkataster) ist ein seit 1984 etabliertes, vom Regierungs-
rat genehmigtes Inventar der Fliessgewasser und stehenden Gewasser im Kanton Aargau. Er bildet
alle offentlichen Gewasser ab, wie § 114 BauG® dies vorschreibt, und dient als visualisierte Grund-
lage fir die Festlegung der Gewasserabstéande gemass geltendem Recht. Auch alle weiteren Aufga-
ben des Kantons betreffend die Gewasser stiitzen sich auf diesen Kataster ab, so die Bewilligungs-
pflicht von Gewassernutzungen, die Gewasserunterhaltspflichten und die wasserbaulichen Mass-
nahmen mit Kostenbeteiligung von Bund und Kanton. Der Kanton fiihrt den Bachkataster entspre-
chend den Veranderungen am Gewassernetz, ausgeldst durch Bachverlegungen, Revitalisierungen,
Neulberdeckungen usw., laufend nach. Wird der Status eines offentlichen Gewassers bestritten, so
ist nicht in erster Linie der Bachkataster, sondern viel mehr die Auslegung von § 114 BauG massge-
bend. In diesen Fallen von Unstimmigkeiten Uber Status oder Lage eines Gewassers kann die zu-
standige Behorde zeitnah Abklarungen treffen und bei Bedarf Anpassungen im kantonalen Kataster
direkt und speditiv vornehmen.

Die Landeskarte 1:25'000 (LK 25) hingegen bildet nur rund 70 % der Fliessgewasser im Kanton Aar-
gau ab. Dadurch entstiinden zwei unterschiedliche Referenzsysteme unterschiedlicher Giite und
eine Rechtsunsicherheit hinsichtlich der zuvor genannten Aufgaben des Kantons an den Fliessge-
wassern. In der LK 25 unterliegt die Gewasserdarstellung zudem einer kartographischen Generali-
sierung. Die Linienflihrung der Bache ist entsprechend unprazis. Auch wird die Karte nur alle sechs
Jahre angepasst, ohne dass der Kanton als Gewassereigentiimer Einfluss auf die Abbildung seiner
Gewasser ausiiben konnte. Sie ist als Grundlage fiir die Ausscheidung der Gewasserraume daher
ungeeignet.

Im Einzelnen bewirkt das Abstellen auf den Bachkataster Folgendes:

* Innerhalb Bauzonen betragt der Gewasserabstand gegentiber den kleinen Fliessgewassern und
den eingedolten Bachen 6 m. Dies entspricht der langjahrig bewahrten, heutigen Regelung und
fuhrt diese fort.

» Ein Vergleich des Gewassernetzes der LK 25 und des Bachkatasters hat fir die Flachen aus-
serhalb der Bauzonen gezeigt, dass im Landwirtschaftsgebiet rund 75 % (ca. 600 km) aller in der
LK 25 nicht dargestellten kleinen Gewasser in der Realitat eingedolt sind. Bei diesen eingedolten
Gewassern ergeben sich fir die landwirtschaftliche Nutzung keine Bewirtschaftungseinschran-
kungen. Faktisch sind im Landwirtschaftsgebiet nur rund 6 % (rund 200 km) aller Gewasser-
Kilometer im Kanton Aargau offen fliessende, kleine Bache (< 2 m), die nicht auf der LK 25 abge-
bildet sind. Nur fir diese Gewasserabschnitte resultieren im Vergleich zur LK 25 zusatzlich die
Nutzungseinschrankungen gemass den bundesrechtlichen Bestimmungen. Diese bewirken, dass
der Diingeverbotsstreifen entlang dieser kleinen Fliessgewasser von bisher 3 m auf 6 m verbrei-
tert wird. Der Abstand von 6 m, welcher bereits bisher fiir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
bericksichtigt werden musste, bleibt hingegen unverandert. Diese bisher geltenden Pufferstreifen
werden neu durch den Gewasserraum Uberlagert, das heisst sie missen nicht ausserhalb des
Gewasserraums zusatzlich angelegt werden. Der Gewasserraum darf extensiv bewirtschaftet
werden. Wenn die Bewirtschaftungsform den Anforderungen der Verordnung utber die Direktzah-
lungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)51 entspricht, sind die Flachen in-
nerhalb des Gewasserraums beitragsberechtigt fur Biodiversitatsbeitrage. Damit kénnen allfallige
Ertragseinbussen durch Nutzungseinschrankungen kompensiert werden.

%0 § 114 Abs. 1 und 2 BauG lauten:
" Jedes dauernd oder periodisch Wasser fiihrende Gerinne gilt, wenn es das Grundstiick seines Ursprungs verlassen hat, als 6ffentliches
Gewadsser, sofern an ihm nicht privates Eigentum nachgewiesen ist. ...
2 Offentliche Gewésser sind: a) Seen, Fliisse, Bédche und Kanéle; b) ...; c) Weiher, die aus 6ffentlichen Gewédssern gespiesen werden;
d) Bachquellen."”
" Art. 55 ff. DZV vom 23. Oktober 2013 (SR 910.13)
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 Die Befiirchtung, dass bei Abstellen auf den Bachkataster zusatzliche Fruchtfolgeflachen verloren
gingen, ist unbegriindet. Gemass den Bundesrichtlinien kdnnen die Béden im Gewasserraum,
denen FFF-Qualitdt zukommt, weiterhin als Potenzial zum Kontingent der Fruchtfolgeflachen an-
gerechnet werden (siehe dazu Ziffer 4, Seite 20).

Ein Abstellen auf die Landeskarte 1:25'000 hatte folgende Konsequenzen:

* Innerhalb Bauzonen wirde — anders als heute — gegenuber den kleinen Fliessgewassern, die in
der Landeskarte nicht abgebildet sind, kein Gewasserabstand gelten. Um diese Konsequenz
(Einengung der Gewasser, zu wenig Raum fiir Hochwasserschutz und Gewasserunterhalt) zu
vermeiden, misste innerhalb der Bauzonen wie bis anhin auf den Bachkataster oder eine zusatz-
liche kantonale Abstandsvorschrift abgestellt werden.

» Im Landwirtschaftsgebiet wiirden gegeniiber den kleinen Fliessgewassern, welche nicht in der
Landeskarte abgebildet sind, weiterhin die Vorgaben der Pufferstreifen gemass DZV und Verord-
nung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefahrlichen Stoffen,
Zubereitungen und Gegenstanden (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV) gel-
ten. Zudem bediirfte es fur diese kleinen Fliessgewasser einer zusatzlichen kantonalen Vorschrift
zur Bemessung der Gewasserabstande flr Bauten und Anlagen. Folglich wiirde die Einflihrung
eines neuen Referenz-Gewassersystems hinsichtlich geltender Vorschriften fir die Bewirtschaf-
tung entlang der Gewasser zu erheblichen Unsicherheiten und einer Verkomplizierung fiihren, da
fur rund 800 km Fliessgewasser in den Landwirtschaftszonen die Vorschriften der Gewasser-
schutzverordnung anzuwenden und bei weiteren 200 km (6 % aller Gewasser-Kilometer im Kan-
ton Aargau) die bisherigen Pufferstreifen zu berlicksichtigen waren sowie zusatzlich eine eigene
Vorschrift fiir Bauabstéande gegeniber separat zu bezeichnenden Gewassern eingefiihrt werden
musste. Aufgrund der geringen Anzahl betroffener Gewéasserabschnitte (6 % aller Gewasser-
Kilometer im Kanton Aargau) im Vergleich zum zusatzlichen Regelungs- und Umsetzungsauf-
wand und den damit verbundenen Konsequenzen ist es unverhaltnismassig, ineffektiv und nicht
effizient, fur die Festlegung der Gewasserrdume auf das Gewassernetz der Landeskarte 1:25'000
abzustellen.

Absatz 4

Die "zustandige Behorde" setzt den Gewasserraum eigentumsverbindlich fest. "Zustéandige Behorde"
ist bei einer Festsetzung:

+ im Allgemeinen Nutzungsplan: der Einwohnerrat beziehungsweise die Gemeindeversammlung
(§ 25 Abs. 1 BauG)

* in einem Sondernutzungsplan: der Gemeinderat (§ 25 Abs. 3 BauG)

+ in einem kantonalen Nutzungsplan: der Grosse Rat (§ 10 Abs. 1 BauG)

* in einem kantonalen Wasserbauprojekt: der Regierungsrat (§§ 120 Abs. 3i.V.m. 95 Abs. 4
BauG).

Der Allgemeine Nutzungsplan und die Sondernutzungsplane sowie kantonale Nutzungsplane
(Schutzdekrete) und Wasserbauprojekte kénnen den Gewasserraum abweichend von der Gewas-
serraumkarte und von § 127 Abs. 1 Entwurf BauG festlegen. So darf, wie bereits ausgefihrt, in "dicht
Uberbautem Gebiet" die Gemeinde als Planungsbehérde den Gewasserraum den baulichen Gege-
benheiten anpassen. Ferner kann zum Beispiel ein Sondernutzungsplan Abweichungen vorsehen,
wenn es um eine hochwertige Uberbauung geht, welche die Anliegen der Gewéasserdkologie bestens
integriert, aber nicht ohne Anpassung des Gewasserraums realisierbar ist.*? Die Planungen der Ge-
meinde bedirfen der Zustimmung des Kantons.

%2 Merkblatt Gewasserraum im Siedlungsgebiet, Seite 9 f.
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Das Zustimmungserfordernis stellt sicher, dass die bundesrechtlichen Kriterien fiir die Ausscheidung
der Gewasserraume sowie die Umsetzung im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes unter Beriick-
sichtigung von Ubergeordneten Interessen (Hochwasserschutz, Revitalisierungen) gewahrt bleiben.

Umgekehrt wird der Gemeinderat oder der Kanton in einem Nutzungsplan (oder Wasserbauprojekt)
einen grosseren Gewasserabstand oder eine ungleiche Verteilung der Gewasserraume verlangen,
wenn dies aus Grinden des Hochwasserschutzes oder aus Natur- und Landschaftsschutzinteressen
geboten ist. Geltende Schutzdekrete und Schutzzonen bleiben giiltig.

Das Gesetz erwahnt, dass bei der Umsetzung im Nutzungsplanverfahren "die Anforderungen an den
Hochwasserschutz" zu beachten sind. Die Erwahnung des Hochwasserschutzes ist deshalb notig,
weil die gesetzlichen Abstandsvorschriften und die Gewasserraumkarte diesen Aspekt nicht mitbe-
rucksichtigen.

Besondere Hinweise
(a) Frist fiir die Umsetzung?

Um Rechtsklarheit zu schaffen, setzen die Gemeinden im eigenen Interesse die Vorschriften zum
Gewasserraum maoglichst rasch um. Das Baugesetz verpflichtet sie dazu, ohne eine bestimmte Frist
zu nennen. Legt die Gemeinde die Umsetzung nicht bereits mit der nachstanstehenden Nutzungs-
planrevision vor, wird der Kanton sie anhalten darzulegen, bis wann und in welcher Form sie ihre
Pflicht erfullt.

Das Baugesetz Iasst die Moglichkeit zu, dass die Umsetzung zusammen mit anderen anstehenden
Revisionen erfolgt. Der Verfahrensaufwand lasst sich dadurch reduzieren und die Belastung der
Genehmigungs- und Beschwerdeinstanzen auf einen bewaltigbaren Zeitraum verteilen.

(b) Gewdsserraume in Naturschutzgebieten

In Schutzgebieten mit gewasserbezogenen Schutzzielen (Schutz von gewasserbezogenen Arten und
Habitaten, kantonale Naturschutzgebiete etc.) gelten strengere Vorschriften, die den hier genannten
Regelungen des Gewasserraums als Spezialbestimmungen vorgehen.53 Der Kanton hat fiir diese
speziellen Schutzgebiete erforderliche Normen als Schutzdekrete (kantonale Nutzungsplane) bereits
erlassen, auf Stufe Gemeinde sind in den Nutzungsplanen entsprechende Schutzzonen ausgeschie-
den worden. In den bereits bestehenden Schutzzonen miissen die Gewasserrdume nicht zusatzlich
verbreitert werden; sie erfiillen die Bundesvorgaben. Auch besteht zurzeit keine Erforderlichkeit,
aufgrund der neuen Gewasserschutzbestimmungen zusatzliche Schutzzonen auszuscheiden.

(c) Verlust von Fruchtfolgeflachen?

Der Kanton Aargau hat gemass Sachplan Fruchtfolgeflachen (FFF) tber ein Kontingent von mindes-
tens 40'000 ha zu verfigen. Ende 2013 konnte der Kanton Aargau rund 40'639 ha nachweisen. Von
der Festlegung des Gewasserraums sind im Kanton Aargau rund 500 ha FFF betroffen, was aktuell
einem Anteil von ca. 1,2 % samtlicher FFF im Kanton entspricht. Zum Teil wird beflirchtet, dass die
Ausscheidung des Gewasserraums gemass Bundesrecht die Fruchtfolgeflachen verkleinert. Wiirde
dies geschehen, so kdnnte das minimale Kontingent gemass Sachplan FFF des Bundes immer noch
erfillt werden. In den anwendbaren Richtlinien des Bundes wird zum Umgang mit diesen Fruchtfol-
geflachen jedoch Folgendes ausgefiihrt:**

"Die Kantone weisen diejenigen Bdden, die sich im Gewdsserraum befinden und die (geméss Sach-
plan FFF und RPV) weiterhin FFF-Qualitdt haben, separat aus. Diese Béden kénnen — als Potenzial
— weiterhin zum Kontingent gezéhlt werden, erhalten aber einen besonderen Status. ... Okologische
Ausgleichsflachen [geméss AP 2014-2017 Biodiversitatsférderfldchen] (auch bestockte, z.B. Hecken)
sind mit FFF vereinbar. Dies entspricht auch der Vollzugshilfe 2006 zum Sachplan FFF.

%% Art. 41a Abs. 1 und Abs. 3 lit. c GSchV
% Merkblatt "Gewésserraum und Landwirtschaft" vom 20. Mai 2014, Seite 10 f.
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Flachen im Gewésserraum, die weiterhin FFF-Qualitdt haben und damit als Potenzial zum Kontin-
gent gezéahlt werden kénnen, diirfen nicht speziell vor der natiirlichen Erosion geschlitzt werden
(vgl. Artikel 41c Absatz 5 GSchV)."

Mit der Ausscheidung als Gewasserraum geht die FFF-Qualitat der rund 500 ha FFF somit nicht
verloren. Die rund 500 ha FFF werden weiterhin als potenzielle FFF im Kontingent gefiihrt. Der Ge-
wasserraum im Landwirtschaftsgebiet zahlt zudem weiterhin zur landwirtschaftlichen Nutzflache
(LN). Die Béden im Gewasserraum konnen im Krisenfall gemass dem jeweiligen Notfallbeschluss zur
(voribergehenden) intensiven Bewirtschaftung beigezogen werden.

Das Bundesparlament hat sich aufgrund eines parlamentarischen Vorstosses erst kirzlich mit der
Sache befasst und den Bundesrat beauftragt, "im Rahmen der Umsetzung des am 1. Januar 2011 in
Kraft getretenen Gewasserschutzgesetzes (Revitalisierung der Gewasser) in Zusammenarbeit mit
den Kantonen einen effektiven Ersatz der FFF gemass Art. 36a Abs. 3 des Gewasserschutzgesetzes
zu gewahrleisten." Andere Anliegen betreffend die neuen Gewasserschutzbestimmungen hat das
Parlament abgelehn’[.55 Es ist nun Aufgabe des Bundesrats, die Differenz zwischen der gesetzlichen
Bestimmung, dass der Gewasserraum nicht als FFF gelte, und der Bundesrichtlinie, wonach die FFF
innerhalb des Gewasserraums im Nachweis der FFF als potenzielle FFF separat aufgefiihrt werden
kdénnen, zu bereinigen. Der Bundesrat will nun mit einer mit einer Erganzung der Gewasserschutz-
verordnung klarstellen, dass "ackerfahiger Kulturland im Gewasserraum ... separat auszuweisen (ist
und es) ... weiterhin an den kantonalen Mindestumfang der Fruchtfolgeflachen angerechnet werden
kann."

(d) Frage der Entschiadigungspflicht®

Darf die Flache, die neu dem Gewasserraum zugwiesen wird, weiterhin in die Berechnung der mass-
geblichen baulichen Dichte (Ausnutzungsziffer, Abstéande) einbezogen werden, liegt keine entscha-
digungspflichtige materielle Enteignung vor. Es handelt sich um eine blosse Einschrankung der Ge-
staltungsfreiheit, die entschadigungslos hinzunehmen ist, jedenfalls solange eine verninftige, der
Lage und Umgebung angepasste Uberbauung weiterhin realisierbar bleibt. Die Frage, ob eine mate-
riellen Enteignung vorliegt, stellt sich erst dann, wenn das Baugrundstiick durch den Gewasserraum
besonders belastet wird, das heisst vollstandig oder zum grdssten Teil innerhalb dieses Raums liegt
oder durch diesen derart zerschnitten wird, dass darauf nicht mehr oder nur noch eingeschrankt ge-
baut werden kann.

Hinzu kommt, dass nur wo das Bauen rechtlich zuldssig, tatsachlich maglich sowie nach den Um-
standen mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft zu erwarten gewesen ware, eine Entschadi-
gungspflicht infrage kommt.

Wird die Ausniitzung reduziert, liegt keine entschadigungspflichtige materielle Enteignung vor, wenn
das Land weiterhin einen beachtlichen wirtschaftlichen Nutzen abgibt (BGE 97 1 632 E. 7b: die Wert-
verminderung eines Grundstlicks von 20 % bewirkte keine materielle Enteignung). Massgebend ist,
ob eine bestimmungsgemasse, wirtschaftlich sinnvolle und gute Nutzung des betroffenen Grund-
stlicks weiterhin mdéglich ist. Trifft das zu, so kann gemass bundesgerichtlicher Praxis in der Regel
nicht von einem enteignungsahnlichen Eingriff in die Substanz des Eigentums gesprochen werden
(BGE 97 1 632 ff.).

% Amtliches Bulletin Nationalrat vom 11. September 2014 (Motion UREK-NR 12.3334); im Internet unter: www.parlament.ch > Cura Vista Suche
> im Suchfeld "Geschaftsnummer" die Nummer "12.3334" eingeben.

56 "Anhérung zur Anderung der GSchV Dezember 2014 bis Mérz 2015", Art. 41c" des Entwurfs ("ackerfahiges Kulturland im Gewasserraum")
%7 Siehe dazu CHRISTOPH FRITZSCHE, Entschadigungspflicht aus materieller Enteignung infolge der Festsetzung von Gewasserraumen, in Um-
weltrecht fur die Praxis (URP), 2014, Seiten 218-242
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Auch ausserhalb Bauzonen stellt geméass bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Entschadigungs-
losigkeit den Regelfall dar, das Vorliegen einer materiellen Enteignung dagegen die Ausnahme.
Selbst erhebliche Verkiirzungen bisher gegebener Eigentumsbefugnisse begriinden keine materielle
Enteignung, sofern eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung madglich bleibt. Im Landwirtschaftsraum hat
der Gewasserraum zu einem wesentlichen Teil ohnehin vor allem die polizeiliche Funktion, die Ge-
wasser reinzuhalten. Solche polizeiliche Gefahrenabwehr ist entschadigungslos hinzunehmen. Auch
werden Nachteile aus den Nutzungsbeschrankungen dadurch weitgehend abgegolten, dass die ge-
nutzten Flachen des Gewasserraums als Biodiversitatsforderflachen gelten. Landwirte erhalten dafir
Beitrage (Art. 68 Abs. 5 GSchG; Art. 70a und 73 LwG sowie Art. 55 ff. DZV). Die materielle Enteig-
nung von Landwirtschaftsland wird daher kaum je gegeben sein.

Kapitel Il

Grundeigentiimerbeitrdge, Waldabstand und begriffliche Anpassungen

Die nachfolgenden Anpassungen betreffen Revisionspunkte, die schon friher — 2013 — in der Anho-
rung waren und damals zu keinen Diskussionen Anlass gaben.58

5. Grundeigentiimerbeitrage (§ 34) und Waldabstand (§ 48)

§ 34 Beitrage und Gebiihren von Grundeigentiimern

§ 34
Beitrage und Gebiihren von Grundeigentiimern
2 Die Gemeinden und Gemeindeverbznde kénnen von

den Grundeigentiimern Beitrage an die Kosten der
Erstellung, Anderung und Erneuerung von Anlagen

?Die Gemeinden und Gemeindeverbande konnen von
den Grundeigentiimern Beitrage an die Kosten der
Erstellung, Anderung und Erneuerung von Anlagen

der Versorgung mit Wasser und elektrischer Energie
sowie der Abwasserbeseitigung erheben. Soweit die
Kosten dadurch nicht gedeckt werden, sowie fiir den
Betrieb, sind sie verpflichtet, Geblihren zu erheben.
Fir Sanierungsmassnahmen, welche die Energieeffi-
zienz oder die Nutzung erneuerbarer Energien ver-
bessern, diirfen keine investitionsabhangigen Geblih-

der Versorgung mit Wasser und ____ Energie sowie
der Abwasserbeseitigung erheben. Soweit die Kosten
dadurch nicht gedeckt werden, sowie fiir den Betrieb,
sind sie verpflichtet, Geblhren zu erheben. Fir Sanie-
rungsmassnahmen, welche die Energieeffizienz oder
die Nutzung erneuerbarer Energien verbessern, diirfen
keine investitionsabhangigen Gebiihren erhoben wer-

ren erhoben werden. den.

Beschwerden gegen Gebiihrenverfiigungen des Gemeinderats fiir Anlagen der Versorgung mit
"elektrischer Energie" beurteilt das Spezialverwaltungsgericht (Abteilung Kausalabgaben und Ent-
eignungen).59 Da Warme und Gas keine "elektrische" Energie sind, ist hier das Spezialverwaltungs-
gericht fir Beschwerden gegen Geblhrenentscheide nicht zustandig, obwohl das Thema ebenfalls
Kausalabgaben sind, welche die Erschliessung betreffen. Es handelt sich dabei um ein gesetzliches
Versehen, das nun korrigiert werden soll, indem die Einschrankung "elektrisch" aus dem Gesetzes-
text gestrichen wird.

*8 Die Anhoérung dauerte vom 11. Januar 2013 bis 31.Méarz 2013. Im Hauptpunkt ging es um einen neuen § 10a, der vorsah, dass direkt der
Kanton die Baubewilligung erteilt, wenn ein Vorhaben von kantonalem Interesse ist und ein kantonaler Nutzungsplan den Standort festlegt. Da
dieser Anderung die Akzeptanz fehlte, verzichtete der Regierungsrat auf die Weiterverfolgung dieser Revisionsabsicht (RRB Nr. 2013-000490
vom 1. Mai 2013).

% vgl. § 35 BauG
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§ 48 Waldabstand

§ 48
Waldabstand

' Gegentiiber Waldern gelten folgende Abstande:

a) fur Gebaude, gebaudeahnliche Bauten, Tankstel-
len, oberirdische Tanks und dergleichen mindes-
tens 18 m;

b) fir Kleinbauten, Kies- und andere Gruben, Stein-
briiche, unterirdische Bauten, Anlagen und Bautei-
le, sowie Bauten, Anlagen und Bauteile, die hochs-
tens 80 cm Uiber das massgebende Terrain
hinausragen, mindestens 8 m;

c) fur Strassen 4 m; liegen zwischen Fahrbahn und
Wald Geh- oder Radwege, betragt der Abstand 3
m. In Sondernutzungsplanen und kantonalen
Strassenbauprojekten kdnnen diese Abstande her-
abgesetzt werden. Fir Flurwege sind Abstandsun-
terschreitungen direkt gestitzt auf die waldgesetz-
lichen Bestimmungen zulassig.

2 Die Nutzungspléne kénnen grossere, gegeniiber
einzelnen Waldparzellen innerhalb der Bauzonen auch
kleinere Waldabstande vorsehen.

® Die Waldabstande werden ab Waldgrenze gemessen
und sind mit allen Bauteilen, ausgenommen denjeni-
gen, welche die Baulinien Uberschreiten durfen, einzu-
halten.

4Im Bereich von Bauten und Anlagen, die bereits den
gesetzlichen Waldabstand unterschreiten, kann der
Gemeinderat mit Zustimmung des zustandigen Depar-
tements ausnahmsweise die Unterschreitung des
Waldabstands bewilligen. Bei der Interessenabwagung
sind namentlich die Siedlungs- und Freiraumqualitat
zu bertcksichtigen.

' Der Waldabstand betragt, ab Waldgrenze gemessen,
mindestens

a) 4 m fir
1. Kleinstbauten, Einfriedungen, Anlagen der Gar-
ten- und Aussenraumgestaltung und derglei-
chen, wenn sie mehr als nur ein minimales
Fundament bendétigen,

2. Terrainveranderungen und Stitzmauern bis
80 cm Hohendifferenz,

3. versiegelte Platze und Strassen,
b) 8 m fiir
1. Klein- und Anbauten, unterirdische und Unterni-

veaubauten, Schwimmbader und Materialab-
baustellen

2. Terrainveranderungen und Stitzmauern lber
80 cm bis 1,80 m Hohendifferenz,

c) 18 m firr gréssere Bauten und Anlagen.

2 Das zustandige Departement kann fiir Strassen,
Stiitzmauern und Terrainveranderungen im Einzelfall
die Zustimmung zur Bewilligung einer Abstandsunter-
schreitung direkt gestitzt auf die waldgesetzlichen
Bestimmungen erteilen.

® Die Nutzungspline kénnen gréssere, gegeniiber
einzelnen Waldparzellen innerhalb der Bauzonen auch
kleinere Abstande vorsehen.

[unverédndert]

Die Waldabstandsvorschriften wollen sicherstellen, dass Bauten und Anlagen die Erhaltung, die

Pflege und die Nutzung des Waldes nicht beeintréchtigen.m Indirekt dienen sie auch dem Schutz vor
Schaden durch umstiirzende Baume und abbrechende Zweige. — Das geltende Recht regelt die Ab-
standsvorschriften zum Teil ungenau und nicht vollstandig. So spricht zum Beispiel Absatz 1 von
"Bauten und Anlagen, die héchsten 80 cm Uber das Terrain ragen" und meint damit Unterniveaubau-
ten und Schwimmbader.®' Der vorliegende Entwurf bringt Prazisierungen und flllt die Licken.

Absatz 1
Litera a

Ohne Abstand zum Wald sind zum Beispiel Zaune aus Holz zulassig, die bloss ins Terrain einge-
schlagen werden, nicht aber gemauerte Einfriedungen, die ein grésseres Fundament bendtigen, das
in die Bodenstruktur eingreift und sich nachteilig auf den Pflanzenwuchs auswirken kann.

80 Art. 17 Bundesgesetzes uber den Wald (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0)
81 Ziffer 2.5 der Interkantonalen Vereinbarung tber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)
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Ebenso sind ohne Abstand zum Wald Kleinstbauten (Velounterstand, Materialschrank, Kaninchen-
stall) zuldssig, die direkt auf den Boden gestellt werden oder nur ein minimales Fundament benéti-
gen.

Literaaund b

Die Begriffe KIeinstbauter, Klein- und Anbaute sowie unterirdische und Unterniveaubauten sind in
der Bauverordnung definiert.

Litera c

Mit "grésseren Bauten und Anlagen” sind namentlich Hauptgebaude gemeint (Wohngebaude, Ge-
werbebauten usw.). Ferner fallen zum Beispiel auch Sportplatzanlagen darunter.

Absatz 2

Die Baupolizeibehorde darf nur mit Zustimmung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt ("zu-
standiges Departement") eine Abstandsunterschreitung bewilligen. Die Zustimmung wird im Einzelfall
direkt gestitzt auf Art. 17 des Bundesgesetzes tber den Wald (Waldgesetz, WaG) erteilt. Sie hangt
davon ab,

» wie gross die Terrainveranderungen sind

+ was fur Baume (Art und Alter) betroffen sind und wie gut sie (ihre Wurzeln) Terrainveranderungen
(Abgrabungen oder Aufschiittungen) und Verbauungen ertragen

+ und ob die Waldbewirtschaftung problemlos méglich bleibt.

Fir Naturstrassen, die nur leicht befestigt sind und keine Terrainveranderungen nétig machen, wird
im Allgemeinen kein Waldabstand verlangt.

Absatz 3
Entspricht bisherigem Recht (bisher geregelt in: Absatz 2).
Absatz 3 des geltenden Rechts

Der Regierungsrat kann gestutzt auf § 51 BauG fiir untergeordnete Bauten und Bauteile geringere
Waldabstande festlegen. Der alte Absatz 3, der dies wiederholt, ist unnétig und ist im vorliegenden
Entwurf nicht mehr enthalten.

6. Begriffliche Anpassungen

Bei den nachfolgenden Anpassungen handelt es sich um blosse Wortkorrekturen ohne inhaltliche
Anderungen.

6.1 Allgemeiner Nutzungsplan statt Zonenplan

Der Allgemeine Nutzungsplan, den die Gemeine beschliesst, setzt sich zusammen aus einer karto-
grafischen Darstellung (dem Bauzonen- und dem Kulturlandplan) und den dazugehérenden Vor-
schriften (der Bau- und Nutzungsordnung). Unrichtigerweise verwendet das Baugesetz den Begriff
Zonenplan, der nur die kartografische Darstellung meint, als Synonym zum Begriff Nutzungsplan.
Dieser Fehler soll nun behoben werden, indem im ganzen Baugesetz der Begriff "Zonenplan" gestri-
chen wird. Es geht dabei um die nachfolgenden Korrekturen:

62 Kleinstbauten haben eine Grundflache bis 5 m? und eine Gesamthdhe bis 2,50 m (§ 49 Abs. 2 lit. d BauV).
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Titel vor § 15

2.3.2. Allgemeine Nutzungsplanung
(Zonenplanung)

2.3.2. Allgemeine Nutzungsplanung ____

§ 15 Abs. 1

§15
Ausscheidung von Nutzungszonen

' Die Gemeinden erlassen allgemeine Nutzungsplane
(Zonenplane), die das Gemeindegebiet in verschiede-
ne Nutzungszonen einteilen und Art und Mass der
Nutzung regeln.

Abs. 1

' Die Gemeinden erlassen allgemeine Nutzungsplane
___, die das Gemeindegebiet in verschiedene Nut-
zungszonen einteilen und Art und Mass der Nutzung
regeln.

§ 15a Abs. 3

§ 15a
Bedingte Einzonungen und Umzonungen
® Der Gemeinderat erlasst einen Feststellungsent-

scheid Uber das Dahinfallen der Zonenplananderung
und publiziert diesen.

Abs. 3

® Der Gemeinderat erlasst einen Feststellungsent-
scheid Uber das Dahinfallen der Nutzungsplanande-
rung und publiziert diesen.

§ 170 Abs. 2

§170
Ubergangsrecht zur Nutzungsplanung

2Die Gemeinden kénnen Grundstlicke, die zur Anpas-
sung an das Bundesgesetz tber die Raumplanung
von der Bauzone ausgeschlossen werden miissen, in
eine Ubergangszone einweisen, wenn sie nicht aus
Uberwiegenden Interessen einer andern Zone zuzu-
ordnen sind. Bauten und Anlagen sind nur nach Art.
24 des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung zulas-
sig. Die Eigentiimer kdnnen frihestens 10 Jahre nach
der Genehmigung des allgemeinen Nutzungsplans
(Zonenplans) eine Uberpriifung der Zoneneinteilung
verlangen.

Abs. 2

2Die Gemeinden kénnen Grundstlicke, die zur Anpas-
sung an das Bundesgesetz tber die Raumplanung
von der Bauzone ausgeschlossen werden miissen, in
eine Ubergangszone einweisen, wenn sie nicht aus
Uberwiegenden Interessen einer andern Zone zuzu-
ordnen sind. Bauten und Anlagen sind nur nach Art.
24 des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung zulas-
sig. Die Eigentiimer kdnnen frihestens 10 Jahre nach
der Genehmigung des allgemeinen Nutzungsplans
___eine Uberpriifung der Zoneneinteilung verlangen.

6.2 Einfriedung statt Einfriedigung

Die Begriffe Einfriedung und Einfriedigung meinen dasselbe. In den neueren Erlassen verwendet das
kantonale Recht den Begriff "Einfriedung”, so namentlich auch in der Bauverordnung.63 Im Bauge-
setz soll nun ebenfalls der Begriff "Einfriedigung” durch "Einfriedung" ersetzt werden. Es geht um die

folgenden Bestimmungen:

%3 Siehe zum Beispiel § 25 lit. ¢ Gesetz Uber die Gebaudeversicherung (Gebaudeversicherungsgesetz, GebVG) vom 19. September 2006
(SAR 673.100), § 23 Abs. 3 Verordnung zum Kulturgesetz (VKG) vom 4. November 2009 (SAR 495.211), § 6 Abs. 3 Bauverordnung (BauV)

vom 25. Mai 2011 (SAR 713.121) und weitere
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§ 109 Abs. 2

§ 109
Grundsatz

? Die Anstosser diirfen die 6ffentlichen Strassen und
den Verkehr auf ihnen weder durch Bauten, Anlagen,
Einfriedigungen, Baume, Straucher und sonstige Ob-
jekte noch durch Zuleiten von Wasser oder andere
Vorkehren beeintrachtigen. Der Regierungsrat kann in
einer Verordnung die unzulassigen Tatigkeiten, Ein-
richtungen und Zustande naher umschreiben.

Abs. 2

?Die Anstosser diirfen die 6ffentlichen Strassen und
den Verkehr auf ihnen weder durch Bauten, Anlagen,
Einfriedungen, Baume, Straucher und sonstige Objek-
te noch durch Zuleiten von Wasser oder andere Vor-
kehren beeintrachtigen. Der Regierungsrat kann in
einer Verordnung die unzulassigen Tatigkeiten, Ein-
richtungen und Zustande naher umschreiben.

§ 110 Abs. 3

§110
Duldungspflichten der Anstosser

3 zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit kann das
zustandige Departement bei Kantonsstrassen, der
Gemeinderat bei Gemeindestrassen, im Bereich von
Einmindungen und Kreuzungen anordnen, dass die
anstossenden Grundstlicke von sichtbehindernden
Bauten, Anlagen, Pflanzen, Einfriedigungen und weite-
ren Vorrichtungen freizuhalten sind.

Abs. 3

3 zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit kann das
zustandige Departement bei Kantonsstrassen, der
Gemeinderat bei Gemeindestrassen, im Bereich von
Einmindungen und Kreuzungen anordnen, dass die
anstossenden Grundstlicke von sichtbehindernden
Bauten, Anlagen, Pflanzen, Einfriedungen und weite-
ren Vorrichtungen freizuhalten sind.

§ 111 Abs. 1 lit. c und d, Abs. 34

§ 111
Abstande

' Die vom Strassenmark gemessenen Abstande betra-

gen:

c) fur Einfriedigungen bis zu 80 cm Hohe gegeniliber
Kantonsstrassen 1 m; gegenliber Gemeindestras-
sen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes
festlegen,

d) fir Einfriedigungen von mehr als 80 cm bis zu
1.80 m Hohe und fiir einzelne Baume gegenulber
Kantonsstrassen 2 m; gegenliber Gemeindestras-
sen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes
festlegen.

®Die Strasseneigentiimer haben auf Verlangen der
Grundeigentiimer den Unterhalt von Landstreifen
zwischen Einfriedigungen und Strassengrenzen zu
Ubernehmen.

* Die fiir einzelne Baume gegeniiber Kantonsstrassen
vorgeschriebenen Abstande ermassigen sich um 1 m

und der Abstand fir Einfriedigungen wird aufgehoben,
wo neben der Fahrbahn Geh- und Radwege liegen.

Abs. 1 lit. c und d, Abs. 3—4

' Die vom Strassenmark gemessenen Abstande betra-

gen:

c) fur Einfriedungen bis zu 80 cm Héhe gegeniiber
Kantonsstrassen 1 m; gegenliber Gemeindestras-
sen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes
festlegen,

d) fir Einfriedungen von mehr als 80 cm bis zu
1.80 m Hohe und fiir einzelne Baume gegeniiber
Kantonsstrassen 2 m; gegenliber Gemeindestras-
sen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes
festlegen.

® Die Strasseneigentiimer haben auf Verlangen der
Grundeigentiimer den Unterhalt von Landstreifen
zwischen Einfriedungen und Strassengrenzen zu
Ubernehmen.

* Die fiir einzelne Baume gegeniiber Kantonsstrassen
vorgeschriebenen Abstande ermassigen sich um 1 m
und der Abstand flr Einfriedungen wird aufgehoben,
wo neben der Fahrbahn Geh- und Radwege liegen.
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§ 112 Abs. 1

§ 112
Bestehende Bauten und Anlagen

"Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, kann der
Strasseneigentiimer, bei dem Gemeingebrauch zu-
ganglichen Privatstrassen auch der Gemeinderat,
verlangen, dass bereits bestehende Bauten, Anlagen,
Einfriedigungen, Baume und andere Pflanzen, die den
Baulinien und Sichtzonen oder den Vorschriften tber
Abstande und dem Verbot der Beeintrachtigung wider-
sprechen, innert angemessener Frist beseitigt oder

Abs. 1

"Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, kann der
Strasseneigentiimer, bei dem Gemeingebrauch zu-
ganglichen Privatstrassen auch der Gemeinderat,
verlangen, dass bereits bestehende Bauten, Anlagen,
Einfriedungen, Baume und andere Pflanzen, die den
Baulinien und Sichtzonen oder den Vorschriften tber
Abstande und dem Verbot der Beeintrachtigung wider-
sprechen, innert angemessener Frist beseitigt oder

angepasst werden. angepasst werden.
§ 125 Abs. 2

§125 Abs. 2

Grundsatz

?Die Anstosser diirfen die 6ffentlichen Gewasser und
ihre Benutzung, den Wasserabfluss, die Uferwege und
Geholze weder durch Bauten, Anlagen, Einfriedigun-
gen, Baume, Straucher und sonstige Objekte noch
durch andere Vorkehren beeintrachtigen. Der Regie-
rungsrat kann in einer Verordnung die unzulassigen
Tatigkeiten, Einrichtungen und Zustande naher um-
schreiben.

?Die Anstosser diirfen die 6ffentlichen Gewéasser und
ihre Benutzung, den Wasserabfluss, die Uferwege und
Geholze weder durch Bauten, Anlagen, Einfriedungen,
Baume, Straucher und sonstige Objekte noch durch
andere Vorkehren beeintrachtigen. Der Regierungsrat
kann in einer Verordnung die unzulassigen Tatigkei-
ten, Einrichtungen und Zustande naher umschreiben.

§ 128 Abs. 1

§128
Bestehende Bauten und Anlagen

"Wenn die 6ffentlichen Interessen es erfordern, kann
der Gewassereigentimer verlangen, dass bereits
bestehende Bauten, Anlagen und Einfriedigungen, die
den Vorschriften widersprechen, innert angemessener
Frist beseitigt oder angepasst werden.

Abs. 1

"Wenn die 6ffentlichen Interessen es erfordern, kann
der Gewassereigentimer verlangen, dass bereits
bestehende Bauten, Anlagen und Einfriedungen, die
den Vorschriften widersprechen, innert angemessener
Frist beseitigt oder angepasst werden.

Kapitel 1l

Auswirkungen

7. Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Kanton

Die Erarbeitung der Gewasserraumkarte ist mit einigem Aufwand verbunden, auch wenn der Kanton
die tatsachlichen Verhaltnisse und Grundlagen bereits friiher erhoben hat. Die Arbeit kann zum Teil
im Rahmen der ordentlichen Aufgabenbewaltigung geleistet werden; fir bestimmte Arbeiten muss

der Kanton die Hilfe eines Fachbiros beiziehen.
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Es ergeben sich fiir den Kanton namentlich die folgenden Aufwande:

 Erarbeitung einer Grundlagenkarte im GIS durch ein externes Biro (Kosten: rund Fr. 50'000.-)
sowie der Grundlagen und Arbeitshilfen fir die Umsetzung in der Nutzungsplanung.

» Umsetzung der Gewasserraume in der Nutzungsplanung: der Kanton ist zustandig fiir die Vorpri-
fung und Genehmigung der kommunalen Planungen und fiir die Behandlung von Beschwerden
dagegen.

» Abweichende Nutzungen im Gewasserraum (Bauten und Anlagen in "dicht Gberbautem Gebiet"):
Entsprechende Gesuche bedurfen weiterhin der Zustimmung des Kantons.

8. Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft

Die Sicherung der Gewasserraume und die dadurch moéglichen Massnahmen zur Revitalisierung der
Gewasser werden den Erholungswert der Gewasserlandschaft deutlich steigern. Entsprechend er-
héhen sich auch ihr Erholungsnutzen und die Standortattraktivitat. Fir die Wirtschaft und die Gesell-
schaft wirkt sich dies entsprechend positiv aus.* Die Umsetzung schafft nach Jahren von Gesetzes-
anderungen hinsichtlich der Gewasserabstande Rechtssicherheit und ermdglicht eine vertrauens-
wirdige Basis fir die Planung von Bauvorhaben. Der Hochwasserschutz, der mit der Sicherung der
Gewasserraume miterzielt wird, reduziert die Schaden an Bauten und Anlagen.

9. Auswirkungen auf die Umwelt

Die Ausscheidung der Gewasserraume wirkt sich auf die Qualitat der Lebensrdume fur Tiere und
Pflanzen positiv aus und tragt zu verbesserter Wasserqualitat und zur Artenvielfalt bei.®®

10. Auswirkungen auf die Gemeinden

Der Gesetzesentwurf verpflichtet die Gemeinden, die Gewasserrdume in ihrer Nutzungsplanung
umzusetzen. Dieser Anpassungsaufwand ist mit entsprechenden Kosten verbunden. Die Vorgaben
des Kantons erleichtern jedoch diese Umsetzung im Rahmen des Mdglichen.

11. Auswirkungen auf die Beziehungen zum Bund und zu anderen Kantonen
Der Bund verpflichtet die Kantone, die Gewasserraume auszuscheiden. Mit der vorliegenden Revisi-

on wird der Bundesauftrag erfullt.

12. Weiteres Vorgehen

Kommissionsberatung Marz 2015

1. Beratung Grosser Rat Mai 2015

2. Beratung Grosser Rat September/Oktober 2015
Inkraftsetzung 1. April 2016
(Inkrafttreten bei Referendum) (1. Oktober 2016)

64 Vgl. (07.492) Parlamentarische Initiative Schutz und Nutzung der Gewasser, Bericht der Kommission fiir Umwelt, Raumplanung und Energie
des Standerats vom 12. August 2008, Seite 8'069.
% a.a.0. Seite 8'068
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Antrag

Der vorliegende Entwurf einer Anderung des Gesetzes (iber Raumentwicklung und Bauwesen (Bau-
gesetz, BauG) wird in 1. Beratung zum Beschluss erhoben.

Regierungsrat Aargau

Beilagen
» Synopse Gesetz Uber Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) (Beilage 1)
+ Liste der Teilnehmenden an der offentlichen Vernehmlassung (Beilage 2)

29 von 29



	1. Ausgangslage
	2. Lösungswege für die Umsetzung des Bundesrechts
	2.1 Lösung gemäss vorliegendem Entwurf
	2.2 Variante: Kantonaler Nutzungsplan
	2.3 Variante: Kantonale Verordnung

	3. Auswertung des Anhörungsverfahrens
	4. Erläuterungen zu den Bestimmungen betreffend "Gewässerraum"
	5. Grundeigentümerbeiträge (§ 34) und Waldabstand (§ 48)
	6. Begriffliche Anpassungen
	6.1 Allgemeiner Nutzungsplan statt Zonenplan
	6.2 Einfriedung statt Einfriedigung

	7. Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Kanton
	8. Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft
	9. Auswirkungen auf die Umwelt
	10. Auswirkungen auf die Gemeinden
	11. Auswirkungen auf die Beziehungen zum Bund und zu anderen Kantonen
	12. Weiteres Vorgehen
	Antrag

